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Infoblatt 

Bestätigung über einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand 

 
 

unter bestimmten Voraussetzungen können Schüler/innen nach dem Abschluss der Berufsausbildung 

einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand erreichen  

(vgl. K u. U. 2012) 

 

 
Möglichkeit 1: Gültig für die gesamte Bundesrepublik Deutschland 

 
 

- Die Berufsschule wird mit einem Durchschnitt von mindestens 3,0 abgeschlossen (ohne 
Sport und Religion) 
 

 
- Erfolgreicher Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 

Regelausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 
 

 
- Mind. 5 Jahre Unterricht in einer Fremdsprache in aufeinanderfolgenden Klassenstufen 

mit mind. Note 4,0 
- Die 5-jährigen Fremdsprachenkenntnisse können auch durch z.B. ein 

Fremdsprachenzertifikat auf Niveau A2, Schulfremdenprüfung der Hauptschule 
nachgewiesen werden  
 

 

 

 

 

 
Möglichkeit 2: Baden-Württemberg-Modell „9+3 Regelung“ 

 

 
- Hauptschulabschlusszeugnis mit dem Prüfungsfach 

Englisch (oder einer anderen Fremdsprache) 
 

 
 

 
 

Der Durchschnitt aus den 
 drei Zeugnissen muss  

2,5 sein  

 
- Berufsschulabschluss (ohne Sport und Religion) 

 

 
 
- Abschlussprüfung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf von mindestens drei Jahren  
(Gesellenprüfungszeugnis) 

 


